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GV-Beschluss über die Auflage des Entwurfs 

Öffentlichkeitsarbeit 

(zB Bürgerversammlung, Gemeindesprechtag, …) 

Kundmachung der Entwurfsauflage 

mind. 4 Wochen 

- Amtstafel 

- im Internet (nach Maßgabe der 

technischen Möglichkeiten) 

Verständigung über Entwurfsauflage: 

- Nachbargemeinden 

- Regionalverband 

- Gemeindebürger: Postwurfsendung an 

alle Haushalte in Gemeinde 

schriftliche Einwendungen 

GV-Beschluss 

Vorlage an das Land 

Prüfung/Entscheidung,  

ob UEP/UP/NVP erforderlich ist 

Aufsichtsbehördliche Überprüfung 

Genehmigung 

Kundmachung 

Mitteilung an das Land 

Stellungnahme LReg verpflichtend: 

Bei Umwelterheblichkeitsprüfung 
Vorbegutachtung durch das Land 

Bekanntgabe unerlässliche Untersuchungen: 

Bei Umweltprüfung verpflichtend 


